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Abschnitt II

Artikel III

Belastete
A. Aktivisten.

III. Aktivist ist auch, wer nach dem 8. Mai 1945 durch 
Propaganda für den Nationalsozialismus oder Militaris
mus oder durch Erfindung und Verbreitung tendenziöser 
Gerüchte den Frieden des deutschen Volkes oder den 
Frieden der Welt gefährdet hat oder möglicherweise noch 
gefährdet.

Artikel IX

Sühnemaßnalimeii gegen Belastete

1. Sie können auf die Dauer bis zu zehn Jahren in einem 
Gefängnis oder in einem Lager interniert werden, um 
Wiedergutmachungs- und Wiederaufbauarbeiten zu ver
richten. Internierung aus politischen Gründen nach dem 
8. Mai 1945 kann angerechnet werden.

2. Ihr Vermögen kann als Beitrag zur Wiedergut
machung ganz oder teilweise eingezogen werden. Bei teil
weiser Einziehung des Vermögens sind insbesondere die 
Sachwerte einzuziehen. Die notwendigen Gebrauchsgegen
stände sind ihnen zu belassen.

3. Sie dürfen kein öffentliches Amt einschließlich Notariat 
und Anwaltschaft bekleiden.

4. Sie verlieren alle Rechtsansprüche auf eine aus öffent
lichen Mitteln zahlbare Pension oder Zuwendung.

5. Sie verlieren das aktive und passive Wahlrecht, das 
Recht, sich irgendwie politisch zu betätigen oder Mitglied 
einer politischen Partei zu sein.


